
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2010/3/11 2008/16/0182
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.2010

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §1090;

GebG 1957 §33 TP5 Abs1 Z1;

1. ABGB § 1090 heute

2. ABGB § 1090 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Auch betre:end z.B. einen Schrankfachvertrag, der zivilrechtlich durchaus als Mietvertrag angesehen werden kann

(vgl. dazu die bei Fellner, Stempel- und Rechtsgebühren8, unter E 63 zu § 33 TP 5 GebG referierte Rechtsprechung des

OGH), ist es so, dass der Fachmieter nicht ohne Mitwirkung der Bank Zugang zum Safe hat.Auch betre:end z.B. einen

Schrankfachvertrag, der zivilrechtlich durchaus als Mietvertrag angesehen werden kann vergleiche dazu die bei Fellner,

Stempel- und Rechtsgebühren8, unter E 63 zu Paragraph 33, TP 5 GebG referierte Rechtsprechung des OGH), ist es so,

dass der Fachmieter nicht ohne Mitwirkung der Bank Zugang zum Safe hat.
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